
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß § 71 Abs. 1  
Nr. 8 i. V. m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG  
 
 
§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG bietet Aktiengesellschaften die Möglichkeit, aufgrund einer 
Ermächtigung der Hauptversammlung eigene Aktien bis zu insgesamt 10% ihres 
Grundkapitals zu erwerben. Tagesordnungspunkt 6 enthält den Vorschlag, eine ent-
sprechende Ermächtigung, die auf einen Zeitraum von 18 Monaten beschränkt ist, 
zu erteilen. Damit soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, im Interesse der 
Gesellschaft und ihrer Aktionäre eigene Aktien über die Börse bis zur Höhe von ins-
gesamt 10% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft erwerben zu können.  
 
Die von der Gesellschaft erworbenen eigenen Aktien können über die Börse oder 
durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert werden. Mit die-
sen Möglichkeiten wird sowohl beim Erwerb als auch bei der Wiederausgabe der 
Aktien der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gewahrt.  
 
Darüber hinaus kann die Gesellschaft die erworbenen eigenen Aktien auch außer-
halb der Börse ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentliches Angebot veräu-
ßern, wenn der Preis der Aktien den Börsenkurs zur Zeit der Veräußerung nicht we-
sentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Abs. 1 Nr. 8 
AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG zugelassenen 
Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Im Inte-
resse der Gesellschaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, 
institutionellen Investoren im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft anzubieten und 
den Aktionärskreis zu erweitern. Die Gesellschaft soll mit der erbetenen Ermächti-
gung in die Lage versetzt werden, auf günstige Börsensituationen schnell und flexi-
bel reagieren zu können. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre 
werden dabei angemessen gewahrt. Die auf § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG gestützte Er-
mächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei der Veräußerung eigener Aktien ist 
unter Einbeziehung etwaiger Ermächtigungen zur Ausgabe von neuen Aktien oder 
Wandelschuldverschreibungen unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesell-
schaft beschränkt. Maßgeblich ist das Grundkapital, das bei erstmaliger Ausübung 
der Ermächtigung vorhanden ist. Auf diese Höchstgrenze werden Aktien angerech-
net, die anderweitig unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß oder entsprechend 
§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Dem Gedanken des Verwässe-
rungsschutzes der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur 
zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht 
wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für 
die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich 
dabei - unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten - bemühen, einen 
eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten. Interes-
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sierte Aktionäre können ihre Beteiligungsquote zu im Wesentlichen gleichen Bedin-
gungen durch Zukäufe im Markt erhalten. 
 
Die Gesellschaft soll ferner die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien als Gegenleis-
tung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder bei Erwerb von Un-
ternehmen oder Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder zum 
Erwerb sonstiger Vermögensgegenstände anbieten zu können. Die vorgeschlagene 
Ermächtigung soll der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum geben, 
um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb schnell und flexibel ausnutzen zu kön-
nen. Dem trägt der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei 
der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand sicherstellen, dass die 
Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. In der Regel wird er sich bei 
der Bemessung des Werts der als Gegenleistung hingegebenen Aktien am Börsen-
kurs der Aktien der Gesellschaft orientieren. Eine schematische Anknüpfung an ei-
nen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte Ver-
handlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stel-
len. Konkrete Akquisitionsvorhaben bestehen derzeit nicht. 
 
Ferner soll die Gesellschaft durch die Regelungen in lit. e) und h) die Möglichkeit 
haben, eigene Aktien zur Bedienung von Aktienprogrammen aus den Jahren 2000 – 
2002 zu verwenden. Für die diesen Aktienprogrammen vergleichbaren Programme 
der Jahre 2003 und 2004 bedurfte es dieser Möglichkeit nicht, da diese Programme 
nicht auf die Ausgabe von Aktien, sondern ausschließlich auf Barausgleich gerichtet 
sind. Die im Jahr 2005 und 2006 aufgelegten Belegschaftsaktienprogramme sind 
ebenfalls nicht Gegenstand des Beschlusses. 
 
Die Gewährung von Aktienoptionen bzw. Bezugsrechten an Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, die diese berechtigen, unter bestimmten Bedingungen Aktien der Ge-
sellschaft zu beziehen, gehört zu den international üblichen Vergütungsmethoden. 
Durch sie soll ein Anreiz geschaffen werden, durch besondere Leistungen den Un-
ternehmenswert zusätzlich zu steigern und damit im Interesse der Aktionäre und der 
Gesellschaft die Entwicklung des Börsenkurses der Aktien der Gesellschaft, auch im 
Vergleich zu anderen Unternehmen, zu fördern. Zugleich sollen qualifizierte Mitarbei-
ter und Führungskräfte für den Bayer-Konzern gewonnen und an diesen dauerhaft 
gebunden werden. Angesichts dieser Zwecksetzung können zur Bedienung der Ak-
tienprogramme 2000 – 2002 erworbene Aktien für den Fall der Veräußerung nicht 
den Aktionären, sondern nur den Teilnehmern der Aktienprogramme 2000 – 2002 
angeboten werden. 
 
Im Beschlussvorschlag sind bereits alle wesentlichen Bestimmungen der maßgebli-
chen Aktienprogramme niedergelegt. Nachfolgend sind daher nur die bedeutendsten 
Regelungsgegenstände zu erläutern:  
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Die vorgeschlagene Ermächtigung soll es der Gesellschaft erlauben, die Bedienung 
des Moduls 1 des ABP sowie des AIP mit eigenen Aktien der Gesellschaft vorzu-
nehmen.  
 
Die Aktienprogramme, für deren Bedienung durch eigene Aktien eine Hauptver-
sammlungsermächtigung vorgeschlagen wird, beruhen auf zwei bzw. drei Säulen, 
die im besonderen Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre liegen. 
 
Die erste Säule besteht in den jeweils festgelegten Wartezeiten, durch die eine mit-
tel- bis langfristige Bindung der Führungskräfte und Mitarbeiter an den Bayer-
Konzern erreicht wird. Diese Wartezeiten übertreffen die Wartezeiten von Aktienpro-
grammen anderer Gesellschaften zum Teil erheblich. 
 
Die zweite Säule besteht im Eigeninvestment. Nur wenn die betreffenden Mitarbeiter 
und Führungskräfte auf eigene Rechnung und damit auf eigenes Risiko in Aktien der 
Gesellschaft investieren, können sie an den Aktienprogrammen wie dargestellt teil-
nehmen. Damit bekommen die Aktienprogramme eine besondere Bedeutung und 
ein besonderes Gewicht, die sie von vielen anderen Aktienprogrammen anderer Ge-
sellschaften unterscheiden: Die jeweiligen Mitarbeiter und Führungskräfte haben 
nicht nur die Chance, bei Erbringung besonderer Leistungen an der Wertentwicklung 
der Gesellschaft zu partizipieren. Sie stehen auch - ebenso wie die Aktionäre - mit 
Eigenmitteln im Risiko. 
 
Die dritte Säule besteht schließlich in weiteren Ausübungsvoraussetzungen.  
 
Den Teilnehmern am ABP stehen zwei Module zur Verfügung. Während Modul 2, zu 
dem hier kein Beschluss gefasst werden muss, in der Ausgestaltung einem üblichen 
Belegschaftsaktienprogramm entspricht, das gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG mit ei-
genen Aktien der Gesellschaft bedient werden kann, die durch den Vorstand im 
Markt erworben werden, ist Modul 1 in Ergänzung zu § 71 Abs. 1 Nr. 2 AktG ein in-
novatives Belegschaftsaktienmodell, das die Gewährung weiterer Aktien der Gesell-
schaft vom Verbleib beim Bayer-Konzern und vom Halten des Eigeninvestments ab-
hängig macht. 
 
Die Teilnehmer am AIP erhalten nur dann Incentive-Aktien, wenn die Wertentwick-
lung (Performance) der Aktie der Gesellschaft für Tranchen bis einschließlich 2002 
(auf Total Return Basis) jeweils im maßgeblichen Zeitraum besser war als die Wert-
entwicklung des Dow Jones EURO STOXX 50SM (Performance-Index). Die Füh-
rungskräfte des Bayer-Konzerns sind daher bereit, ihre Leistung an der der bedeu-
tendsten börsennotierten Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum messen 
zu lassen. 
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Die Aktienprogramme stellen jeweils Vergütungselemente dar, die im Interesse einer 
noch stärkeren Motivationsförderung den Anteil bereits bestehender flexibler Vergü-
tungsbestandteile erhöhen und zu einer langfristigen Steigerung des Unterneh-
menswertes beitragen sollen. Bei Gewährung der Incentive-Aktien hat sich die Füh-
rungskraft die Gegenleistung, die Aktien der Gesellschaft, daher bereits durch eige-
ne Arbeitsleistung verdient, sodass die Aktien kostenlos ausgegeben werden.  
 
Im Jahr 2006 wurden im Rahmen der ABP Modul 1 Incentivierung 86.086 und im 
Rahmen der AIP Incentivierung 21.036 Gratisaktien an Mitarbeiter oder Führungs-
kräfte ausgegeben. 
 
Schließlich erlaubt die Ermächtigung der Gesellschaft, ohne weiteren Hauptver-
sammlungsbeschluss eigene Aktien einzuziehen. Auch eine solche Ermächtigung ist 
üblich. Sie erlaubt es der Gesellschaft, auf die jeweilige Kapitalmarktsituation ange-
messen und flexibel zu reagieren. 
 
Der Vorstand wird die nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermäch-
tigung unterrichten. 
 

Leverkusen, den 12. März 2007 

Bayer Aktiengesellschaft 
 
Der Vorstand 
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